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Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung de s Gesetzes zur tariflichen Ent-
lohnung bei öffentlichen Aufträgen (Tariftreuegeset z) – Drucksache 16/604 – Gesetz-
entwurf der Abgeordneten des SSW 

Bezug: Schreiben vom 10.07.2006 – L 21  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in vorbezeichneter Angelegenheit danken wir Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme.  

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht vor, den zwingenden Anwendungsbereich des Tarif-
treuegesetzes auf die Aufgabenträger des straßengebundenen Personennahverkehrs zu er-
weitern.  

Hierfür streiten gute Gründe (nachfolgend unter I.), gleichwohl ergeben sich nach wie vor ei-
ne Reihe von rechtlichen Fragestellungen in Bezug auf die europa- und verfassungsrechtli-
che Konformität des Tariftreuegesetzes (nachfolgend unter II.). 

I. Gründe für die Ausweitung des Tariftreuegesetzes  auf den ÖPNV und Laufzeit-
verlängerung 

Für die Einbeziehung des ÖPNV in den Anwendungsbereich gibt es eine Reihe von 
wirtschafts- und strukturpolitischen Argumenten: 

1. Die Verkehrsunternehmen realisieren derzeit mit hohem finanziellem und poli-
tischem Aufwand durchgreifende Rationalisierungs- und Restrukturierungs-
maßnahmen. Dazu kam es in den vergangenen Jahren auch zu Tarifab-
schlüssen, die ausgehend vom BAT/BMT-G große Margen erschlossen, je-
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doch bei Weitem noch nicht Wettbewerbsniveau erzielen lassen. Um die lau-
fenden und künftigen Tarifverhandlungen zielorientiert, effektiv führen zu kön-
nen, ist es aus Sicht beider Verhandlungspartner (Aufgabenträger und Ver-
kehrunternehmen) unabdingbar, ein mögliches Tarifniveau als Planungsbasis 
zu kennen, welches somit nachhaltig den wettbewerbsfähigen Kostensatz 
darstellt. Dieses Niveau sollte nicht außerhalb von am Ort der Leistungs-
erbringung geltenden – auch nachwirkenden – Lohn- und Gehaltstarifen des 
straßengebundenen ÖPNV liegen. Andererseits ist ein Fall ins bodenlose 
nicht zu verhindern. 

2. In bereits durchgeführten Verkehrsleistungsausschreibungen (im Inland, in 
Schleswig-Holstein und im europäischen Ausland) wurden im Vergleich zu re-
gionalspezifisch marktfähigen Strukturen ‚Dumpinglöhne’ als Kalkulationsgrö-
ßen im Angebotspreis beziffert und auch durch die ausschreibenden Instan-
zen angenommen. Die Folge war, dass 

a) kaum Personal akquirierbar war,  

b) hohe Personalfluktuation eintrat,  

c) Fahrerdienste nicht besetzt werden konnten und Leistung ausfiel,  

d) weitere Qualitätsmerkmale nicht erfüllt werden konnten,  

e) teils konzerninterne Quersubventionierungen stattfinden (unerlaubt und 
wirtschaftlich nachteilig für das jeweilige Unternehmen; als Beispiel sei 
auf die Hanauer Straßenbahn AG und deren Tochter Kraftverkehr Kin-
zigtal verwiesen, die defizitäre Leistungen sehr teuer an einen Wett-
bewerber, die ÜWAG Bus Fulda verkaufen mussten), 

f) Nachverhandlungen über das Verkehrsentgelt folglich den Wettbe-
werbserfolg extrem schmälern lassen,  

3. Ursächlich der im vorgenannten Spiegelstrich genannten Auswirkungen war 
ein Wettbewerb, der im „Cent-Bereich“ pro Nutzwagenkilometer geführt wur-
de, mit der Folge, dass seriöse Angebote u.a. von Bestandsunternehmen 
nicht berücksichtigt werden konnten. Die Ausschreibungsaufwendungen, die 
Sozialplankosten, Remanenzkosten, Überleitungskosten, Transferkosten, 
Kosten für Doppelvorhaltungen, soziale Kosten usw. dürfen bei Angebotsbe-
wertungen nicht zugrunde gelegt werden. Diese Kosten, die bereits geleiste-
ten Restrukturierungsaufwendungen sowie die in vorstehendem Spiegelstrich 
genannten Wirkungen müssen vermeintlichen Ausschreibungserfolge gegen-
übergestellt werden. 

4. Ein echter Wettbewerb kann mit Hilfe eines Tariftreuegesetzes auf funktiona-
ler, inhaltlicher Basis umgesetzt werden und nicht durch den Wettkampf der 
Entlohnungssysteme. Insoweit erweist sich das Instrument des Tariftreuege-
setzes grundsätzlich als geeignet. 
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5. Die VOL-A, nach deren Regularien auch die ÖPNV-
Leistungsausschreibungen durchgeführt werden, gibt vor, dass nichtaus-
kömmliche Angebote nicht zu beachten sind. Für die ausschreibenden Instan-
zen besteht hier das Problem des justiziablen Nachweises, sofern nicht ein 
entsprechendes Vergleichsniveau definiert werden kann, welches sich aus am 
Ort der Leistungserstellung abgeschlossenen Tarifen ergibt. 

6. Es muss auf eine Gesamtbetrachtung der volkswirtschaftlichen Wirkungen im 
Falle entstehender Transferkosten und sozialen (Folge-)Aufwendungen abge-
stellt werden. Diese dürfen nicht bei der Bewertung von Angeboten im Sinne 
einer ganzheitlichen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung beachtet werden. Jedoch 
sind sie in der Betrachtung der ausschreibenden Kommunen und Kreise sehr 
wohl relevant. 

7. Selbstverpflichtungserklärungen der Aufgabenträger oder Vorgaben bezüglich 
der Anwendung von Mindesttarifen (Tariftreueerklärungen) in Verdingungsun-
terlagen sind ohne das Bestehen einer gesetzlichen Basis (bundes- oder lan-
desweit) nicht zulässig (§97 Abs. 4 GWB).  

II. Rechtspolitische Fragestellungen in Bezug auf d as Tariftreuegesetz 

Der Städteverband Schleswig-Holstein und der Schleswig-Holsteinische Gemeinde-
tag halten das mit dem Entwurf des Landestariftreuegesetzes verfolgte Ziel, Wettbe-
werbsverzerrungen im Rahmen öffentlicher Auftragsvergaben zu beseitigen sowie 
Sozial- und Lohndumping zu verhindern, für durchaus unterstützenswert. In der Ver-
gangenheit haben wir uns nachdrücklich gegen eine Einbeziehung der kommunalen 
Aufgabenträger in die Bindungen eines Landestariftreuegesetzes aus und zwar aus 
folgenden Gründen: 

1. Nach den gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften sind die Kommunen 
verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit zu führen (§ 75 GO). Dies schließt ein, dass bei der 
Vergabe die vergaberechtlichen Vorschriften strikt eingehalten werden. Da-
nach ist der Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen (§ 97 Abs. 
5 GWB). 

2. Es ist zu erwarten, dass die Umsetzung eines Landestariftreuegesetzes für 
die kommunalen Auftraggeber mit erheblichen Mehrkosten verbunden wäre, 
die sie aufgrund ihrer dramatisch angespannten Finanzlage nicht finanzieren 
können. Diese zusätzlichen Kosten müssten vom Land entsprechend dem 
verfassungsrechtlich abgesicherten Konnexitätsprinzip übernommen werden. 

3. Eine Insellösung allein für Schleswig-Holstein ist nicht geeignet, die Probleme 
zu lösen. Erforderlich ist eine bundesweite Regelung im Rahmen des allge-
meinen Vergaberechts unter Berücksichtigung der in absehbarer Zeit zu er-
wartenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Tariftreuege-
setz des Landes Berlin. Die Schaffung eines selbständigen Landestariftreue-
gesetzes wirkt darüber hinaus dem Ziel der Deregulierung und Entbürokrati-
sierung entgegen. 
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Darüber hinaus verweisen wir auf unsere Stellungnahme, die wir im Jahr 2002 abge-
geben haben (Schreiben vom 20.11.2002, Anlage ).  

In der Zwischenzeit sind die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen ein Tariftreue-
gesetz noch nicht abschließend geklärt worden. Diese Bedenken beziehen sich ei-
nerseits auf die Gesetzgebungszuständigkeit des Landes, insbesondere aber auf die 
Frage, ob die Einführung eines gesetzlichen Tarifanwendungszwangs in die Tarifau-
tonomie eingreift und damit gegen die Koalitionsfreiheit des Art. 9 Abs. 3 GG ver-
stößt. Die Vergabekammern (vgl. etwa Vergabekammer bei der Bezirksregierung 
Münster, Beschluss vom 24. September 2004, Az: VK 24/04) wenden mangels Ver-
werfungs- oder Vorlagekompetenz die Tariftreueregelungen an. Nach wie vor ist aber 
die Frage der Verfassungsmäßigkeit der Einforderung von Tariftreueerklärungen im 
Rahmen von Vergabeverfahren beim Bundesverfassungsgericht aufgrund eines Vor-
lagebeschlusses des BGH vom 18.01.2000, KVR 23/98 (KG), betreffend einer Rege-
lung aus dem Berliner Vergabegesetz anhängig.  

Darüber hinaus ist nach einer Stellungnahme der EU-Kommission die Vereinbarkeit 
der einzelnen Tariftreuegesetze der Länder mit dem Gemeinschaftsrecht zumindest 
als fraglich.  

In einem Schreiben der EU-Kommission vom 14.12.2004 an die Bundesregierung 
bezüglich der Stellungnahme zu der Vereinbarkeit der einzelnen Tariftreuegesetze 
der Länder mit dem Gemeinschaftsrecht wurde dargelegt, dass das nordrhein-
westfälische Tariftreuegesetz gegen europäisches Recht verstoße. Es handelte sich 
dabei nicht um eine auf das nordrhein-westfälische Tariftreuegesetz beschränkte 
Stellungnahme, sondern die ebenso die landesgesetzlichen Bestimmungen der Län-
der Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Saarland und vor allem auch 
Schleswig-Holstein erfasst. Die EU-Kommission bezog sich insoweit exemplarisch 
auf die Vorschriften zum Anwendungsbereich und der Tariftreue in Nordrhein-
Westfalen. Aus Sicht des Gemeinschaftsrechtes beträfen die Tariftreuebestimmun-
gen der Länder öffentliche Bau- und Dienstleistungsaufträge, die in den Anwen-
dungsbereich der Richtlinien 92/50, 93/37 und 93/38 fallen könnten. Für diese Verträ-
ge komme eine Eignungsprüfung oder eine Zuschlagsentscheidung unter Bezug-
nahme auf Tariftreuekriterien nicht in Betracht, da die Tariftreueverpflichtung eine 
Bedingung für die Auftragsausführung darstelle. Solche Bedingungen seien mit dem 
europäischen Vergaberecht vereinbar, wenn sie alle einschlägigen Vorschriften des 
Gemeinschaftsrechts beachten. Dazu zählten insbesondere auch die Gebote, die 
sich aus den im EG-Vertrag aufgestellten Grundsätzen des Niederlassungsrechts und 
des freien Dienstleistungsverkehrs ergeben. 

Konkrete Zweifel an der Gemeinschaftsrechtskonformität von Tariftreueregelungen 
äußerte die EU-Kommission im Hinblick auf bereits vorhergehende Entscheidungen 
des Europäischen Gerichtshofes an der Vorschrift des § 2 des nordrhein-
westfälischen Tariftreuegesetzes. Danach dürfen öffentliche Bauaufträge nach § 1 
Abs. 1 2. Halbsatz Nr. 1 nur an Unternehmen vergeben werden, die sich schriftlich 
verpflichten, ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Ausführung der Leis-
tung mindestens nach dem  

„am Ort der Leistungsausführung einschlägigen Lohn- und Gehaltstarif“, 
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zum tarifvertraglich vorgesehenen Zeitpunkt zu bezahlen sowie die tarifliche Arbeits-
zeit zu verwenden. Der hier kursiv hervorgehobene Satzteil sei nach Auffassung der 
EU-Kommission für einen in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Arbeitgeber 
nicht hinreichend genau und zugänglich, was die Praxis angesichts vielgestaltiger 
und unübersichtlicher tarifvertraglicher Regelungen belege. 

Mit Blick auf diese Ausführungen und die ihr vorliegenden Informationen gelangte die 
Kommission zu der Auffassung, dass die Bundesrepublik Deutschland dadurch,  

„dass die in einigen deutschen Ländern bei Auftragsvergaben vorgesehenen 
Tariftreuepflichten nicht hinreichend genau und zugänglich sind, so dass den 
in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Arbeitgeber in der Praxis die Fest-
stellung, welche Verpflichtungen sie beachten müssten, unmöglich oder ü-
bermäßig schwer gemacht wird, gegen das Prinzip der Dienstleistungsfreiheit, 
das in Artikel 49 EG-Vertrag niedergelegt ist, verstoßen haben könnte.“ 

Berücksichtigt man dabei, dass § 3 des schleswig-holsteinischen Tarifvertragsgeset-
zes mit der Formulierung „am Ort der Leistungserbringung geltenden Lohn- und Ge-
haltstarife“ eine mit § 2 TarifTG NRW fast identische Regelung enthält und die EU-
Kommission die Regelung in Nordrhein-Westfalen lediglich exemplarisch verwendet 
hat, dürfte der Hinweis auf eine mögliche Gemeinschaftsrechtswidrigkeit ebenso für 
die schleswig-holsteinischen Regelungen gelten. Es bleibt zweifelhaft, ob die nun-
mehr vorgeschlagene Änderung des § 3 ausreichend Rechtssicherheit mit Blick auf 
das Gemeinschaftsrecht erzeugt. 

 
Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass es trotz der wirtschafts- und strukturpolitischen 
Wünschbarkeit aufgrund der rechtlichen Unwägbarkeiten landesrechtlicher Tariftreuerege-
lungen als sinnvoll erscheint, dass die Kommunen selbst entscheiden, ob sie das Tariftreue-
gesetz für ihren Zuständigkeitsbereich durch Satzung ganz oder teilweise für anwendbar er-
klären wollen. Eine pflichtige Anwendung würde auf Grundlage des Konnexitätsprinzips im 
Übrigen die Frage nach einem Mehrbelastungsausgleich aufwerfen, weil die Pflicht zu einem 
Mehrbelastungsausgleich unabhängig von der Forderung nach einer gesetzlichen Regelung 
besteht.  
 
Sollte der Gesetzentwurf politische Mehrheiten im Landtag finden, schließen sich der Städte-
verband Schleswig-Holstein und der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag im Übrigen dem 
ergänzenden Änderungsvorschlag des Kommunalen Arbeitgeberverbandes zu § 3 an.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

Jochen von Allwörden 
Städteverband Schleswig-Holstein 

 
 

Jörg Bülow 
Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag 

 
 
 
 



 












